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1. Beigeordneter des Landkreises Oder-Spree 

Vergabe und Beschaffung 



Rechtsgrundlage - Zuschlag 

§ 16d Abs. 1 Nr. 4 VOB/A 

Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Grundlage dafür ist 

eine Bewertung des Auftraggebers, ob und inwieweit das Angebot die 

vorgegebenen Zuschlagskriterien erfüllt. Das wirtschaftlichste Angebot 

bestimmt sich nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Zu dessen 

Ermittlung können neben dem Preis oder den Kosten auch qualitative, 

umweltbezogene oder soziale Aspekte berücksichtigt werden. 

 

§ 43 Abs. 2 UVgO 

Die  Ermittlung  des  wirtschaftlichsten  Angebots  erfolgt  auf  der  Grundlage  

des  besten Preis-Leistungs-Verhältnisses.  Neben  dem  Preis  oder  den  

Kosten  können  auch  qualitative, umweltbezogene oder soziale 

Zuschlagskriterien berücksichtigt werden […] 



Rechtsgrundlage - Zuschlag 

§ 16d Abs. 1 Nr. 4 VOB/A 

Es dürfen nur Zuschlagskriterien und gegebenenfalls deren Gewichtung 

berücksichtigt werden, die in der Auftragsbekanntmachung oder in den 

Vergabeunterlagen genannt sind 

 

§ 43 Abs. 6 UVgO 

Der  Auftraggeber  gibt  in  der  Auftragsbekanntmachung  oder  den  

Vergabeunterlagen an,  wie  er  die  einzelnen  Zuschlagskriterien  gewichtet,  

um  das  wirtschaftlichste  Angebot  zu  ermitteln. 

 

Ergo: Kriterien müssen vorher feststehen, transparent und 

 messbar sein. 



Beispiel 



Beispiel 

Wertungsszenarien 

 

„Ich möchte für mein Budget von X € diejenige Sache kaufen, deren Produktion am 

wenigsten CO2 erzeugt.“ 

 Preis fix, Zuschlagskriterium CO2-Produktion 

 

„Ich möchte eine in Preis und CO2-Produktion ausgeglichene Sache kaufen.“ 

 Verhältnis zwischen 2 Zuschlagskriterien 

 

„Ich möchte die Sache mit dem geringsten CO2-Verbrauch bei der Produktion 

kaufen, egal was es kostet.“ 

 Zuschlagskriterium CO2-Produktion; rechtlich nicht zulässig 

 

 



Detailprobleme 

Messbarkeit „Qualität“; ggf. über verlängerte Gewährleistung? 

Verkleinerung des Bieterfeldes 

Strategisches Bieten: da Wertungsmatrix bekannt, kann die Zielstellung des 

Auftraggebers ad absurdum geführt werden 

Nachweis- /Gütesiegelproblem: Nicht für alles sind belastbare Zertifikate 

verfügbar 

Gewichtungsproblem: um das beste Verhältnis aus Preis und Effizienz 

(größtmöglicher Grenznutzen) zu erzielen, müsste dieses Verhältnis vorher 

bekannt sein 

 

 Zuschlagskriterien ökologischer und sozialer Art eignen sich praktisch nur 

 für Fertigprodukte in einem überschaubaren bzw. bekannten Markt. 

 



Leistungsbeschreibung 

Alternative: 

Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Faktoren bereits in der 

Planung 

Finden der technisch besten Lösung 

Darstellung der finanziellen Folgen ggf. in Varianten (Kosten!) 

Kriterien finden als „Muss“ bzw. Mindestkriterien Eingang in 

Leistungsbeschreibung 

Zuschlagskriterium bleibt Preis! 

 

„Blauer Engel“ 

„komplett aus Recyclingmaterial“ 

„aus erneuerbaren Energien“ 

„zero emission“ 



Beispiel 



Bereits jetzt 

Bereits durch Vergaberecht in Brandenburg gedeckt: 

 

Mindestlohn 10,68 € (aktuell): Brandenburgisches Vergabegesetz 

 

Bevorzugte Berücksichtigung von Bietern, die sich der Gleichstellung 

von Frauen im Erwerbsleben angenommen haben: 

Frauenförderverordnung 

 



BNB 

 

https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/ 


